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Übersicht und praktische Tipps 
 

1. KLASSENFORUM - § 63a SCHUG 
 
Mitglieder 

 Klassenlehrer (KL) bzw. Klassenvorstand (KV), Erziehungsberechtigte der Schüler der 
Klasse (ev. vom Elternverein nominierter Wahlvorsitzender)  

 Eventuell mit beratender Stimme: Direktor (außer Direktor ist Klassenlehrer und hat 
beschließende Stimme), Schularzt, etc. 
Sonstige Lehrer sind berechtigt, mit beratender Stimme teilzunehmen.  

Vorsitz 

KL (KV), außer bei der Wahl des Klassenelternvertreters (KEV) und KEV-Stellvertreters; wenn 
Direktor anwesend ist, kann er den Vorsitz übernehmen.  

Einberufung 

Durch KL (KV) unter Beifügung einer Tagesordnung. 

Zahl der Sitzungen 

Mindestausmaß 1 Sitzung pro Schuljahr, weitere Sitzungen, wenn 

 Entscheidungsangelegenheiten anstehen (es empfiehlt sich, alle notwendigen 
Entscheidungen, Termine, schon bei der 1. Sitzung zu Schulbeginn zu behandeln),  

 der KL (KV) Beratungen zweckmäßig erscheinen,  

 die Erziehungsberechtigten von mindestens einem Drittel der Schüler die Einberufung 
verlangen. Der Antrag auf Einberufung und der Antrag über die zu beratenden oder 
entscheidenden Angelegenheiten ist der KL (KV) vorzulegen,  

 der KEV (im Verhinderungsfall der KEV-Stv.) dies verlangt und die KL (KV) damit 
einverstanden ist.  

Termin der Einladung: spätestens 2 Wochen vor der Sitzung. 

Sitzung: 1. – 8. Schulwoche. 

Weitere Sitzungen: Einladung bis spätestens 1 Woche nach Verlangen, aber spätestens 2 Wochen 
vor der Sitzung.  

Beschlussfähigkeit 

KL (KV) + Erziehungsberechtigte von mindestens einem Drittel der Schüler. Sollten weniger Eltern 
anwesend sein, können, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde, nach einer Wartezeit von einer 
halben Stunde Beschlüsse gefasst werden. Theoretisch kann die Sitzung auch durchgeführt 
werden, wenn nur 1 Erziehungsberechtigter eines Schülers anwesend ist. 

Stimmberechtigte 

 KL (KV) - außer bei der Wahl des KEV (KEV-Stv.),  

 pro Schüler 1 Erziehungsberechtigter (wenn 2 anwesend sind und sie sich nicht einigen 
können, hat keiner das Stimmrecht). 
2 Schüler mit denselben Erziehungsberechtigten = 2 Stimmen. 

 Stimmenthaltung ist unzulässig. 

Protokoll 

Über die Sitzung muss ein Protokoll geführt werden. 
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2. SCHULFORUM - § 63a SCHUG 
 

Mitglieder 

 alle Klassenlehrer oder Klassenvorstände,  

 die Klassenelternvertreter aller Klassen der Schule,  

 Schulsprecher mit beratender Stimme, 

 eventuell mit beratender Stimme: andere Lehrer/innen, Klassensprecher, 
Bildungsberater, Schularzt, ….  

Vorsitz 

Schulleiter oder ein beauftragter Lehrer. 

Einberufung 

Durch Schulleiter unter Beifügung einer Tagesordnung. 

Zahl der Sitzungen 

Mindestausmaß 1 Sitzung pro Schuljahr, weitere Sitzungen, wenn 

 Entscheidungsangelegenheiten anstehen,  

 dies im Fall von Beratungsangelegenheiten zweckmäßig erscheint,  

 mindestens ein Drittel der Mitglieder unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages über 
eine zu beratende oder zu entscheidende Angelegenheit dies verlangt.  

Termin der Einladung: 1. Sitzung in der 1. – 9. Schulwoche - Einladung bis spätestens 2 Wochen 
vor der Sitzung. 

weitere Sitzungen: Einladung bis spätestens eine Woche nach Verlangen, aber spätestens  
2 Wochen vor der Sitzung.  

Beschlussfähigkeit 

Ist bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder gegeben. 

Vertretung 

 Der Schulleiter nominiert die Vertretung für verhinderten Lehrer.  

 Ist der Schulleiter verhindert, nominiert er einen Lehrer als Stellvertreter.  

 Ist der Klassenelternvertreter verhindert, ist er durch den Stellvertreter zu vertreten.  

Stimmberechtigte 

Alle KV (KL) und Klassenelternvertreter. 

Der Schulleiter ist nicht stimmberechtigt, wenn er dem Ausschuss nicht als KV (KL) angehört. 

Stimmenthaltung ist unzulässig. 

Protokoll 

Über die Sitzung muss ein Protokoll geführt werden. Wird eine Geschäftsordnung erstellt, ist dies 
der Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen. 

Durchführung von Beschlüssen 

Für die Durchführung von Entscheidungsbeschlüssen ist der Schulleiter zuständig (bei 
Rechtswidrigkeit: Befassung der Schulbehörde erster Instanz). Bei Beratungsbeschlüssen müssen 
diese durch den Schulleiter weitergeleitet werden. 
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3. SCHULGEMEINSCHAFTSAUSSCHUSS - § 64 SCHUG 
 

Mitglieder 

Schulleiter und je drei Vertreter der Lehrer (werden in der Konferenz gewählt), der Schüler 
(Schulsprecher und beide Stellvertreter) und der Erziehungsberechtigten. 

Vorsitz 

Den Vorsitz im Schulgemeinschaftsausschuss führt der Schulleiter. 

Einberufung 

Durch Schulleiter unter Beifügung einer Tagesordnung. 

Zahl der Sitzungen 

Mindestausmaß 2 Sitzungen pro Schuljahr, davon die erste innerhalb von zwei Wochen nach der 
Bestellung der Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter für dieses Schuljahr. 

Weitere Sitzungen, wenn 

 Entscheidungsangelegenheiten anstehen,  

 dies im Fall von Beratungsangelegenheiten zweckmäßig erscheint,  

 mindestens ein Drittel der Mitglieder unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages über 
eine zu beratende oder zu entscheidende Angelegenheit dies verlangt.  

Termin der Einladung: Einladung bis spätestens 2 Wochen vor der Sitzung, außer alle stimmen 
einer kürzeren Frist zu. 

Weitere Sitzungen - Einladung bis spätestens eine Woche nach Verlangen, aber spätestens  
2 Wochen vor der Sitzung.  

Beschlussfähigkeit 

mehr als die Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme und mindestens je ein Mitglied der 
im Ausschuss vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte) anwesend sind. Für 
einen Beschluss ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei 
Stimmengleichheit in den Entscheidungsangelegenheiten entscheidet der Schulleiter; in den 
Beratungsfällen gilt der Antrag als abgelehnt. 

Stimmberechtigte 

Jedes Mitglied der im Schulgemeinschaftsausschuss vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, 
Erziehungsberechtigte)  

Stimmenthaltung ist unzulässig. 

Der Schulleiter hat keine beschließende Stimme. 

 

 

4. KOMPETENZEN DER SCHULPARTNERSCHAFT -  
§§ 63a UND 64 SCHUG 

 
Nur die Klasse betreffende Maßnahmen sind Angelegenheiten des Klassenforums, sonst des 
Schulforums (in der Polytechnischen Schule des Schulgemeinschaftsausschusses). 

 



6 
 

Entscheidungskompetenzen 

a) die Durchführung von mehrtägigen Schulveranstaltungen (§§ 2 Abs. 4, 3 Abs. 2 und 9 Abs.1 
Schulveranstaltungenverordnung, BGBl. Nr. 498/1995 in der geltenden Fassung), 

b) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung (§ 13a Abs. 1), 

c) die Festlegung der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmitteln  
(§ 14 Abs. 6), 

d) die Erstellung von Richtlinien über die Wiederverwendung von Schulbüchern (§ 14 Abs. 7), 

e) die Festlegung einer schriftlichen Erläuterung zusätzlich zur Beurteilung der Leistungen  
(§ 18 Abs. 2), 

f) die Festlegung, dass in der 1. Schulstufe und im 1. Semester der 2. Schulstufe an die Stelle 
der Beurteilung der Leistungen eine Information über die Lern- und Entwicklungssituation 
tritt (§ 18a Abs. 1), 

g) die Durchführung (einschließlich der Terminfestlegung) von (Eltern)Sprechtagen (§ 19 Abs. 
1 bzw. § 18a Abs. 3 oder § 19 Abs. 1a, jeweils iVm 19 Abs. 1), 

h) die Durchführung von Wiederholungsprüfungen am Donnerstag und bzw. oder Freitag der 
letzten Woche des Schuljahres (§ 23 Abs. 1c), 

i) die Hausordnung (§ 44 Abs. 1), 

j) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen (§ 46 Abs. 1), 

k) die Bewilligung der Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Veranstaltungen, die 
nicht Schulveranstaltungen oder schulbezogene Veranstaltungen sind (§ 46 Abs. 2), 

l) die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen (§ 6 Abs. 1b und 3 des 
Schulorganisationsgesetzes), 

m) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Bewilligung von Schulversuchen (§ 7 
Abs. 6 des Schulorganisationsgesetzes), 

n) über Beschlüsse im Rahmen der Mitwirkung bei der Festlegung von Schülerzahlen in 
Gruppen oder Klassen (§ 8a Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes), 

o) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über die Organisationsform der Volksschule 
sowie nach Maßgabe landesausführungsgesetzlicher Regelungen über die 
Organisationsform (§ 12 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes), 

p) aufgehoben 

q) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Festlegung eines 
Schwerpunktbereichs im Lehrplan der Mittelschule (§ 21b Abs. 1 Z 1 des 
Schulorganisationsgesetzes), 

r) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über die Organisationsform der Mittelschule 
(§ 21e des Schulorganisationsgesetzes), 

s) schulautonome Schulzeitregelungen bzw. die Herstellung des Einvernehmens bei 
schulautonomen Schulzeitregelungen (§§ 2, 3, 5, 8, 9 und 10 des Schulzeitgesetzes 1985), 

t) die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung, 

u) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schulgesundheitspflege, 
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v) Kooperationen mit Schulen oder außerschulischen Einrichtungen; 

Abstimmungen 

Klassenforum 

Stimmengleichheit: Stimme des Klassenlehrers entscheidet 

Mehrheit der Elternstimmen entspricht nicht der Stimme des Klassenlehrers: Entscheidung wird 
im Schulforum (Ausschuss) getroffen. 

Schulforum bzw. Ausschuss 

Stimmengleichheit: Stimme des Schulleiters entscheidet 

 

 

Gesetzestexte  

 

KLASSEN- UND SCHULFORUM 
 

§ 63a SchUG 

(1)   In den Volksschulen, Mittelschulen und Sonderschulen, die nicht nach dem Lehrplan der 
Polytechnischen Schule geführt werden, sind zur Förderung und Festigung der Schulgemeinschaft 
(§ 2) für jede Klasse ein Klassenforum und für jede Schule ein Schulforum einzurichten.  

(2) Neben den auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen übertragenen 
Entscheidungsbefugnissen obliegt dem Klassenforum die Beschlussfassung in den folgenden 
Angelegenheiten, soweit sie nur eine Klasse betreffen, und dem Schulforum die Beschlussfassung 
jedenfalls in den Angelegenheiten der Z 1 lit. c, d, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s und v, ferner in 
den folgenden Angelegenheiten, soweit sie mehr als eine Klasse berühren: 

 

1. die Entscheidung über 

a) die Durchführung von mehrtägigen Schulveranstaltungen (§§ 2 Abs. 4, 3 Abs. 2 und 9  
Abs. 1 Schulveranstaltungenverordnung, BGBl. Nr. 498/1995 in der geltenden Fassung), 

b) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung (§ 13a Abs. 1), 

c) die Festlegung der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmitteln  
(§ 14 Abs. 6), 

d) die Erstellung von Richtlinien über die Wiederverwendung von Schulbüchern  
(§ 14 Abs. 7), 

e) die Festlegung einer schriftlichen Erläuterung zusätzlich zur Beurteilung der Leistungen  
(§ 18 Abs. 2 letzter Satz), 

f) die Festlegung, dass in der 1. Schulstufe und im 1. Semester der 2. Schulstufe an die Stelle 
der Beurteilung der Leistungen eine Information über die Lern- und Entwicklungssituation 
tritt (§ 18a Abs. 1), 

g) die Durchführung (einschließlich der Terminfestlegung) von (Eltern)Sprechtagen  
(§ 19 Abs. 1 bzw. § 18a Abs. 3 oder § 19 Abs. 1a, jeweils iVm § 19 Abs. 1), 
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h) die Durchführung von Wiederholungsprüfungen am Donnerstag und bzw. oder Freitag der 
letzten Woche des Schuljahres (§ 23 Abs. 1c), 

i) die Hausordnung (§ 44 Abs. 1), 

j) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen (§ 46 Abs. 1), 

k) die Bewilligung der Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Veranstaltungen, die 
nicht Schulveranstaltungen oder schulbezogene Veranstaltungen sind (§ 46 Abs. 2), 

l) die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen (§ 6 Abs. 1b und 3 des  
Schulorganisationsgesetzes), 

m) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Bewilligung von Schulversuchen  
(§ 7 Abs. 6 des Schulorganisationsgesetzes), 

n) über Beschlüsse im Rahmen der Mitwirkung bei der Festlegung von Schülerzahlen  
in Gruppen oder Klassen (§ 8a Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes), 

o) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über die Organisationsform der Volksschule 
sowie nach Maßgabe landesausführungsgesetzlicher Regelungen über die 
Organisationsform (§ 12 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes), 

p) aufgehoben 

q) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Festlegung eines  
Schwerpunktbereichs im Lehrplan der Mittelschule (§ 21b Abs. 1 Z 1 des  
Schulorganisationsgesetzes), 

r) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über die Organisationsform der  
Mittelschule (§ 21e des Schulorganisationsgesetzes), 

s) schulautonome Schulzeitregelungen bzw. die Herstellung des Einvernehmens bei  
schulautonomen Schulzeitregelungen (§§ 2, 3, 5, 8, 9 und 10 des Schulzeitgesetzes  
1985), 

t) die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung, 

u) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schulgesundheitspflege, 

v) Kooperationen mit Schulen oder außerschulischen Einrichtungen; 

 
2. die Beratung in allen die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Erziehungsberechtigten betreffenden Angelegenheiten der Schule, insbesondere in wichtigen 
Fragen des Unterrichts und der Erziehung, der Verwendung von der Schule übertragenen 
Budgetmitteln und von Baumaßnahmen im Bereich der Schule. 
 
Das Schulforum von Schulen, die an einem Schulcluster beteiligt sind, kann beschließen, dass alle 
oder einzelne in seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten dem Schulclusterbeirat (§ 64a) 
zur Entscheidung übertragen werden. 
 
(3) Dem Klassenforum gehören der Klassenlehrer oder Klassenvorstand und die 
Erziehungsberechtigten der Schüler der betreffenden Klasse an. Den Vorsitz im Klassenforum führt 
der Klassenlehrer bzw. Klassenvorstand; sofern der Schulleiter anwesend ist, kann dieser den 
Vorsitz übernehmen. Sonstige Lehrer der Klasse sind berechtigt, mit beratender Stimme am 
Klassenforum teilzunehmen. 
 
(4) Das Klassenforum ist vom Klassenlehrer oder Klassenvorstand jedenfalls zu einer Sitzung, 
welche innerhalb der ersten acht Wochen jedes Schuljahres stattzufinden hat, einzuberufen; im 
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Fall der Zusammenlegung oder Teilung von Klassen während des Unterrichtsjahres sind die 
Klassenforen der neu eingerichteten Klassen in gleicher Weise zu einer Sitzung einzuberufen, 
welche innerhalb von sechs Wochen ab dem Zeitpunkt der Klassenzusammenlegung oder -teilung 
stattzufinden hat. Ferner hat der Klassenlehrer oder Klassenvorstand das Klassenforum 
einzuberufen, sofern eine Entscheidung erforderlich ist oder eine Beratung zweckmäßig erscheint. 
Darüber hinaus ist das Klassenforum einzuberufen, wenn dies die Erziehungsberechtigten eines 
Drittels der Schüler der betreffenden Klasse unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf 
Behandlung einer Angelegenheit verlangen; die Frist für die Einberufung beträgt eine Woche, 
gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt wurde. Der Klassenelternvertreter 
kann die Einberufung einer Sitzung des Klassenforums verlangen; über die Einberufung ist das 
Einvernehmen mit dem Klassenlehrer oder Klassenvorstand herzustellen. Mit jeder Einberufung 
ist die Tagesordnung zu übermitteln. Die Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor der Sitzung 
zu erfolgen. 
 
(5) Das Klassenforum hat in der Vorschulstufe und den ersten Stufen und bei 
schulstufenübergreifender Führung von Klassen in den ersten Klassen der in Abs. 1 genannten 
Schularten, ansonsten bei Bedarf, einen Klassenelternvertreter und einen Stellvertreter, der 
diesen im Verhinderungsfall zu vertreten hat, in gleicher, unmittelbarer und persönlicher Wahl 
für die Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. Zum Klassenelternvertreter (Stellvertreter) dürfen 
nur Erziehungsberechtigte von Schülern der betreffenden Klasse gewählt werden. Gewählt ist, 
wer die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Vor der Wahl hat das 
Klassenforum einen Wahlvorsitzenden aus dem Kreis der Erziehungsberechtigten der Schüler der 
betreffenden Schule in gleicher, unmittelbarer und persönlicher Wahl mit einfacher Mehrheit zu 
wählen. Besteht an der Schule ein Elternverein im Sinne des § 63, so ist dieser berechtigt, den 
Wahlvorsitzenden zu bestellen und einen Wahlvorschlag für die Wahl des Klassenelternvertreters 
(Stellvertreters) zu erstatten. Der Wahlvorsitzende darf nicht Kandidat für die Wahl zum 
Klassenelternvertreter (Stellvertreter) der Klasse sein, in der er den Wahlvorsitz führt. Die 
Funktion eines Klassenelternvertreters (Stellvertreters) endet durch Wahl eines neuen 
Klassenelternvertreters (Stellvertreters), Ausscheiden seines Kindes aus dem Klassenverband, 
Zusammenlegung oder Teilung der betreffenden Klasse und mit dem nach Ablauf eines Schuljahres 
zulässigen Rücktritt. Werden anläßlich der Wahl des Wahlvorsitzenden oder des 
Klassenelternvertreters (Stellvertreters) die meisten Stimmen für zwei oder mehr Kandidaten in 
gleicher Anzahl abgegeben, entscheidet das Los, wer Wahlvorsitzender bzw. 
Klassenelternvertreter bzw. Stellvertreter ist. Der zuständige Bundesminister hat durch 
Verordnung die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahl der 
Klassenelternvertreter zu erlassen. 
 
(6) Im Klassenforum kommt dem Klassenlehrer oder dem Klassenvorstand und den 
Erziehungsberechtigten jedes Schülers der betreffenden Klasse jeweils eine beschließende 
Stimme zu; bei der Wahl des Klassenelternvertreters (Stellvertreters) kommt dem Klassenlehrer 
bzw. Klassenvorstand keine Stimme zu. Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine Übertragung der 
Stimme auf eine andere Person ist unzulässig und unwirksam. 
 
(7) Das Klassenforum ist beschlussfähig, wenn der Klassenlehrer oder Klassenvorstand und die 
Erziehungsberechtigten von mindestens zwei Dritteln der Schüler anwesend sind. Die 
Beschlussfähigkeit ist auch bei Nichterfüllung dieser Anwesenheitsvoraussetzungen gegeben, 
sofern die Einladung ordnungsgemäß ergangen und seit dem vorgesehenen Beginn der Sitzung eine 
halbe Stunde vergangen ist und zumindest der Klassenlehrer oder Klassenvorstand oder der 
Schulleiter und mindestens ein Erziehungsberechtigter anwesend sind. Für einen Beschluss ist die 
unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
in Fällen, die einer Entscheidung bedürfen, die Stimme des Klassenlehrers oder Klassenvorstandes 
und gilt in Beratungsangelegenheiten der Antrag als abgelehnt. Entspricht die Stimme des 
Klassenlehrers oder Klassenvorstandes nicht der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, ist der 
Beschluss auszusetzen und geht die Zuständigkeit zur Beschlussfassung auf das Schulforum über. 
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(8) Dem Schulforum gehören der Schulleiter, alle Klassenlehrer oder Klassenvorstände und alle 
Klassenelternvertreter aller Klassen der betreffenden Schule an. Den Vorsitz im Schulforum führt 
der Schulleiter. 
 
(9) Das Schulforum kann beschließen, dass zur Behandlung und Beschlussfassung der ihm 
obliegenden Angelegenheiten an seiner Stelle ein Ausschuss eingesetzt wird. Diesem Ausschuss 
gehören je ein Klassenlehrer oder Klassenvorstand und je ein Klassenelternvertreter für jede an 
der betreffenden Schule geführte Schulstufe an. Die Klassenlehrer oder Klassenvorstände haben 
die Lehrervertreter und die Klassenelternvertreter die Elternvertreter in den Ausschuss zu 
entsenden. Den Vorsitz im Ausschuss führt der Schulleiter. 
 
(10) Das Schulforum ist vom Schulleiter jedenfalls zu einer Sitzung innerhalb der ersten neun 
Wochen jedes Schuljahres einzuberufen. Ferner ist das Schulforum einzuberufen, wenn dies ein 
Drittel seiner Mitglieder unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf Behandlung einer 
Angelegenheit verlangt; die Frist für die Einberufung beträgt eine Woche, gerechnet von dem 
Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt wurde. Der Schulleiter hat auch ohne Verlangen auf 
Einberufung das Schulforum einzuberufen, sofern eine Entscheidung erforderlich ist oder eine 
Beratung zweckmäßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist die Tagesordnung zu übermitteln. Die 
Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zu erfolgen, sofern nicht sämtliche 
Mitglieder einem früheren Termin zustimmen. Jedes Schuljahr hat mindestens eine Sitzung 
stattzufinden. 
 
(11) Im Schulforum und im Ausschuss kommt den ihnen angehörenden Klassenlehrern oder 
Klassenvorständen und Klassenelternvertretern jeweils eine beschließende Stimme zu. 
Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine Übertragung der Stimme auf eine andere Person ist 
unzulässig und unwirksam, sofern eine Geschäftsordnung (Abs. 16) nicht anderes festlegt. Sofern 
der Schulleiter dem Schulforum oder dem Ausschuss nicht auch als Klassenlehrer oder 
Klassenvorstand angehört, hat er keine beschließende Stimme. 
 
(12) Das Schulforum und der Ausschuss sind beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der 
Mitglieder mit beschließender Stimme anwesend ist. Für einen Beschluss ist die unbedingte 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit in Fällen, die einer 
Entscheidung bedürfen, entscheidet der Schulleiter; in Beratungsangelegenheiten gilt der Antrag 
als abgelehnt. 
 
(13) Kann das Schulforum in Fällen, die einer Entscheidung bedürfen, keine Entscheidung treffen, 
weil die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, hat der Schulleiter das Schulforum unverzüglich zu 
einer neuerlichen Sitzung einzuladen; das Schulforum ist in der neuen Sitzung jedenfalls 
beschlussfähig, sofern die Einladung ordnungsgemäß ergangen und seit dem vorgesehenen Beginn 
der Sitzung eine halbe Stunde vergangen ist und zumindest ein Klassenlehrer oder Klassenvorstand 
und mindestens ein Klassenelternvertreter anwesend sind. Dies gilt sinngemäß für den Ausschuss. 
 
(14) Zu den Sitzungen des Schulforums, ausgenommen Sitzungen auf Grund des § 26a des 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, sind der Vertreter der Klassensprecher 
(§ 59 Abs. 2 Z 2) und, falls an der Schule ein Elternverein besteht, der Obmann des Elternvereins 
einzuladen. Sofern Tagesordnungspunkte Angelegenheiten betreffen, die die Beteiligung anderer 
Personen (zB andere Lehrer, Klassensprecher, Bildungsberater, Schularzt, Leiter des 
Schülerheimes, Schulerhalter) zweckmäßig erscheinen lässt, hat der Schulleiter (Klassenlehrer, 
Klassenvorstand) auch diese Personen einzuladen. Die Einladung von Klassensprechern ist nur 
zulässig, wenn dies auf Grund der besonderen Verhältnisse, insbesondere der Zeit der Sitzung, 
möglich ist. An Privatschulen ist in Angelegenheiten des Abs. 2 Z 1 lit. l, n und s jedenfalls der 
Schulerhalter einzuladen. Den nach diesem Absatz Eingeladenen kommt beratende Stimme zu. 
 
(15) Über den Verlauf der Sitzungen ist eine schriftliche Aufzeichnung zu führen, die den 
jeweiligen Mitgliedern zugänglich zu machen ist. 
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(16) Das Schulforum kann für sich, den Ausschuss und die Klassenforen bei Bedarf eine 
Geschäftsordnung beschließen. Diese ist der zuständigen Schulbehörde zur Kenntnis zu bringen. 
 
(17) Der Schulleiter oder die Schulleiterin hat für die Durchführung der Beschlüsse des 
Klassenforums, des Schulforums und des Ausschusses des Schulforums (Abs. 9) zu sorgen; hält er 
oder sie einen derartigen Beschluss für rechtswidrig oder aus organisatorischen Gründen für nicht 
durchführbar, hat er oder sie diesen auszusetzen und die Weisung der zuständigen Schulbehörde 
einzuholen. Sofern ein Beschluss in Beratungsangelegenheiten nicht an den Schulleiter oder die 
Schulleiterin gerichtet ist, hat er oder sie diesen Beschluss an die zuständige Stelle 
weiterzuleiten. 
 
(18) In den Angelegenheiten der Klassenforen, des Schulforums sowie des Ausschusses obliegt die 
Vertretung des Klassenlehrers oder Klassenvorstandes bei dessen Verhinderung einem für ihn vom 
Schulleiter zu bestellenden Lehrer und die Vertretung des Schulleiters bei dessen Verhinderung 
einem von ihm namhaft gemachten Lehrer. Bei Verhinderung eines Klassenelternvertreters ist 
dieser von seinem Stellvertreter zu vertreten. Ein Mitglied, das im Sinne des § 7 AVG befangen 
ist, gilt als verhindert. Ein Klassenlehrer (Klassenvorstand), der gleichzeitig 
Klassenelternvertreter ist, gilt in seiner Funktion als Klassenelternvertreter bei Sitzungen des 
Schulforums als verhindert. Erziehungsberechtigte, die für mehr als eine Klasse 
Klassenelternvertreter sind, dürfen in den Sitzungen des Schulforums diese Funktion nur bezüglich 
einer Klasse ausüben. Hinsichtlich der anderen zu vertretenden Klasse(n) gilt der 
Klassenelternvertreter als verhindert. 

 

 

SCHULGEMEINSCHAFTSAUSSCHUSS 
 

§ 64. SchUG 

(1)  In den Polytechnischen Schulen, in den Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der 
Polytechnischen Schule geführt werden, in den Berufsschulen und in den mittleren und höheren 
Schulen ist zur Förderung und Festigung der Schulgemeinschaft (§ 2) ein 
Schulgemeinschaftsausschuss zu bilden. 

(2) Neben den auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen übertragenen 
Entscheidungsbefugnissen obliegt dem Schulgemeinschaftsausschuss: 

1. die Entscheidung über 

a) die Durchführung von mehrtägigen Schulveranstaltungen (§§ 2 Abs. 4, 3 Abs. 2 und 9 Abs. 
1 Schulveranstaltungenverordnung, BGBl. Nr. 498/1995 in der geltenden Fassung), 

b) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung (§ 13a Abs. 1), 

c) die Erstellung von Richtlinien über die Wiederverwendung von Schulbüchern (§ 14 Abs. 7), 

d) die Durchführung (einschließlich der Terminfestlegung) von (Eltern)Sprechtagen (§ 19  
Abs. 1), 

e) die Durchführung von Wiederholungsprüfungen am Donnerstag und bzw. oder Freitag der 
letzten Woche des Schuljahres (§ 23 Abs. 1c), 

f) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Festlegung von vorgezogenen 
Teilprüfungen der abschließenden Prüfung (§ 36 Abs. 3), 

g) die Hausordnung (§ 44 Abs. 1), 
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h) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen (§ 46 Abs. 1), 

i) die Bewilligung der Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Veranstaltungen, die 
nicht Schulveranstaltungen oder schulbezogene Veranstaltungen sind (§ 46 Abs. 2), 

j) die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen (§ 6 Abs. 1b und 3 des 
Schulorganisationsgesetzes), 

k) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Bewilligung von Schulversuchen  
(§ 7 Abs. 6 des Schulorganisationsgesetzes), 

l) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Einführung von Modellversuchen an 
allgemein bildenden höheren Schulen (§ 7a Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes), 

m) über Beschlüsse im Rahmen der Mitwirkung bei der Festlegung von Schülerzahlen in 
Gruppen oder Klassen (§ 8a Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes), 

n) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung über die Organisationsform der 
Polytechnischen Schule (§ 31 des Schulorganisationsgesetzes), 

o) schulautonome Schulzeitregelungen bzw. die Herstellung des Einvernehmens bei 
schulautonomen Schulzeitregelungen (§§ 2, 3, 5, 8, 9 und 10 des Schulzeitgesetzes 1985), 

p) eine Stellungnahme im Rahmen der Anhörung bei der Festlegung von Ferienzeiten an 
Schulen für Tourismus (§ 8 Schulzeitverordnung, BGBl. Nr. 176/1991 in der geltenden 
Fassung), 

q) die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung, 

r) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schulgesundheitspflege, 

s) Kooperationen mit Schulen oder außerschulischen Einrichtungen; 

 
2. die Beratung in allen die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Erziehungsberechtigten betreffenden Angelegenheiten der Schule, insbesondere in wichtigen 
Fragen des Unterrichts und der Erziehung, der Festlegung einer alternativen Prüfungsform für 
Prüfungsgebiete der mündlichen Prüfung der Reifeprüfung sowie der Reife- und Diplomprüfung, 
der Verwendung von der Schule übertragenen Budgetmitteln und von Baumaßnahmen im Bereich 
der Schule. 

Der Schulgemeinschaftsausschuss von Schulen, die an einem Schulcluster beteiligt sind, kann 
beschließen, dass alle oder einzelne in seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten dem 
Schulclusterbeirat (§ 64a) zur Entscheidung übertragen werden. 

(3) Dem Schulgemeinschaftsausschuss gehören der Schulleiter und je drei Vertreter der Lehrer, 
der Schüler und der Erziehungsberechtigten an. An den Berufsschulen gehören dem 
Schulgemeinschaftsausschuss Vertreter der Erziehungsberechtigten nur dann an, wenn dies die 
Erziehungsberechtigten von 20 vH der Schüler oder der Elternverein verlangen; das Verlangen hat 
für ein Schuljahr Gültigkeit. Sofern Vertreter der Lehrer, der Schüler oder der 
Erziehungsberechtigten nicht oder nicht in der erforderlichen Zahl gewählt werden konnten, 
gehören dem Schulgemeinschaftsausschuss nur die tatsächlich gewählten Vertreter der Lehrer, 
der Schüler und der Erziehungsberechtigten an. 

(4) Die Vertreter der Lehrer im Schulgemeinschaftsausschuss sind von der Schulkonferenz aus dem 
Kreis der an der betreffenden Schule tätigen Lehrer (ausgenommen Lehrbeauftragte) innerhalb 
der ersten drei Monate eines jeden Schuljahres für die Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. An 
lehrgangsmäßigen Berufsschulen sind die Lehrervertreter im September jedes Jahres zu wählen. 
Die Schulkonferenz kann beschließen, dass die Wahl der Vertreter der Lehrer für die Dauer von 
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zwei Jahren erfolgt. Bei weniger als vier Lehrern (wobei Lehrbeauftragte und der Schulleiter nicht 
mitzuzählen sind) an einer Schule ist keine Wahl durchzuführen; in diesem Fall gehören alle Lehrer 
(ausgenommen Lehrbeauftragte) dem Schulgemeinschaftsausschuss an. Gleichzeitig mit der Wahl 
der Vertreter der Lehrer sind drei Stellvertreter zu wählen. Die Wahl der Vertreter der Lehrer ist 
unter der Leitung des Schulleiters durchzuführen. 

(5) Die Vertreter der Schüler im Schulgemeinschaftsausschuss sind der Schulsprecher und seine 
zwei Stellvertreter (§ 59 Abs. 2 und 3). Die drei Stellvertreter werden gemäß § 59a Abs. 4 gewählt. 
Zu Stellvertretern sind jene Kandidaten gewählt, die die dritt- bis fünfthöchste Zahl an 
Wahlpunkten (unter Außerachtlassung der Zahl der Wahlpunkte des Schulsprechers) erhalten 
haben. 

(6) Die Vertreter der Erziehungsberechtigten im Schulgemeinschaftsausschuss sind von den 
Erziehungsberechtigten der Schüler der betreffenden Schule, bei volljährigen Schülern von deren 
Eltern, sofern sie im Zeitpunkt der Beendigung der Minderjährigkeit ihrer Kinder 
erziehungsberechtigt waren, aus deren Kreis innerhalb der ersten drei Monate, an lehrgangs- und 
saisonmäßigen Berufsschulen innerhalb der ersten drei Wochen eines jeden Lehrganges, eines 
jeden Schuljahres für die Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. Gleichzeitig mit der Wahl der 
Vertreter der Erziehungsberechtigten sind drei Stellvertreter zu wählen. Besteht für die Schule 
ein Elternverein im Sinne des § 63, so sind die Vertreter der Erziehungsberechtigten jedoch von 
diesem zu entsenden; hiebei dürfen nur Erziehungsberechtigte von Kindern, die die betreffende 
Schule besuchen, bzw. bei volljährigen Schülern der betreffenden Schule deren Eltern, sofern sie 
im Zeitpunkt der Beendigung der Minderjährigkeit ihrer Kinder erziehungsberechtigt waren, 
entsendet werden. 

(7) Die Wahl der Vertreter der Lehrer, der Schüler (mit Ausnahme des Schulsprechers und des 
Vertreters der Klassensprecher) und der Erziehungsberechtigten im Schulgemeinschaftsausschuss 
ist nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchzuführen. Die Wahl ist geheim. Gewählt ist, 
wer die höchste Zahl an Wahlpunkten auf sich vereinigt. Bei gleicher Punktezahl entscheidet das 
Los. Bei Ungültigkeit der Wahl ist diese unverzüglich zu wiederholen. 

(8) Der Schulleiter hat den Schulgemeinschaftsausschuss einzuberufen, wenn dies ein Drittel der 
Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf 
Behandlung einer Angelegenheit verlangt; die Frist für die Einberufung beträgt eine Woche, 
gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt wurde. Der Schulleiter hat auch 
ohne Verlangen auf Einberufung den Schulgemeinschaftsausschuss einzuberufen, sofern eine 
Entscheidung erforderlich ist oder eine Beratung zweckmäßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist 
die Tagesordnung zu übermitteln. Die Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zu 
erfolgen, sofern nicht sämtliche Mitglieder einem früheren Termin zustimmen. Jedes Schuljahr 
haben mindestens zwei Sitzungen, davon die erste innerhalb von zwei Wochen nach der Bestellung 
der Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter für dieses Schuljahr, stattzufinden; an Berufsschulen 
hat mindestens eine Sitzung im Schuljahr stattzufinden. 

(9) Den Vorsitz im Schulgemeinschaftsausschuss führt der Schulleiter. 

(10) Jedem Mitglied der im Schulgemeinschaftsausschuss vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, 
Erziehungsberechtigte) kommt eine beschließende Stimme zu. Stimmenthaltung ist unzulässig. 
Eine Übertragung der Stimme auf eine andere Person ist unzulässig und unwirksam. Der Schulleiter 
hat keine beschließende Stimme. 

(11) Der Schulgemeinschaftsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der 
Mitglieder mit beschließender Stimme und mindestens je ein Mitglied der im Ausschuss 
vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte) anwesend sind; an 
lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen ist der Schulgemeinschaftsausschuss bei 
ordnungsgemäßer Einladung jedenfalls eine halbe Stunde nach dem ursprünglich vorgesehenen 
Beginn beschlussfähig. Für einen Beschluss ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
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erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet in Fällen, die einer Entscheidung bedürfen, der 
Schulleiter; in Beratungsangelegenheiten gilt der Antrag als abgelehnt. 

(12) Für die Vorberatung einzelner Angelegenheiten kann der Schulgemeinschaftsausschuss 
Unterausschüsse einsetzen. Die Einsetzung eines Unterausschusses unterliegt den 
Beschlusserfordernissen des Abs. 11. 

(13) An allgemeinbildenden höheren Schulen mit Unter- und Oberstufe ist zu den Sitzungen des 
Schulgemeinschaftsausschusses der Vertreter der Klassensprecher (§ 59 Abs. 2 Z 2) mit beratender 
Stimme einzuladen. Sofern Tagesordnungspunkte Angelegenheiten betreffen, die die Beteiligung 
anderer Personen (zB andere Lehrer, Klassensprecher, Obmann des Elternvereines, 
Bildungsberater, Lernbegleiter, Schularzt, Leiter des Schülerheimes, Schulerhalter, 
administrative Verwaltungskraft ua.) zweckmäßig erscheinen lässt, hat der Schulleiter diese 
Personen einzuladen; bis einschließlich zur 8. Schulstufe darf die Einladung eines 
Klassensprechers nur erfolgen, wenn dies auf Grund der besonderen Verhältnisse, insbesondere 
der Zeit der Sitzung, möglich ist. Bei Behandlung von Angelegenheiten der Bildungsberatung ist 
ein entsprechend befähigter Lehrer, bei der Behandlung von Angelegenheiten der schulärztlichen 
Betreuung der Schularzt einzuladen. Der Schulleiter hat weiters den pädagogischen Leiter eines 
Schülerheimes einzuladen, sofern das Schülerheim überwiegend von Schülern der betreffenden 
Schule besucht wird und Angelegenheiten beraten werden, die die Anwesenheit dieses 
pädagogischen Leiters zweckmäßig erscheinen lassen. An Privatschulen ist in Angelegenheiten des 
Abs. 2 Z 1 lit. j, m, o und p jedenfalls der Schulerhalter einzuladen. Den nach diesem Absatz 
Eingeladenen kommt nur beratende Stimme zu. 

(14) Über den Verlauf der Sitzungen des Schulgemeinschaftsausschusses sind schriftliche 
Aufzeichnungen zu führen, die den jeweiligen Mitgliedern zugänglich zu machen sind. 

(15) Der Schulgemeinschaftsausschuss kann bei Bedarf eine Geschäftsordnung beschließen. Diese 
ist der zuständigen Schulbehörde zur Kenntnis zu bringen. 

(16) Der Schulleiter oder die Schulleiterin hat für die Durchführung der Beschlüsse, des 
Schulgemeinschaftsausschusses und des Unterausschusses (Abs. 12) zu sorgen; hält er oder sie 
einen derartigen Beschluss für rechtswidrig oder aus organisatorischen Gründen nicht 
durchführbar, hat er oder sie diesen auszusetzen und die Weisung der zuständigen Schulbehörde 
einzuholen. Sofern ein Beschluss in Beratungsangelegenheiten nicht an den Schulleiter oder die 
Schulleiterin gerichtet ist, hat er oder sie diesen Beschluss an die zuständige Stelle 
weiterzuleiten. 

(17) Kann der Schulgemeinschaftsausschuss in Fällen, die einer Entscheidung bedürfen, keine 
Entscheidung treffen, weil die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, hat der Schulleiter den 
Schulgemeinschaftsausschuss unverzüglich zu einer neuerlichen Sitzung einzuladen; der 
Schulgemeinschaftsausschuss ist in der neuen Sitzung jedenfalls beschlussfähig, sofern die 
Einladung ordnungsgemäß ergangen und seit dem vorgesehenen Beginn der Sitzung eine halbe 
Stunde vergangen ist und zumindest je ein Mitglied der im Ausschuss vertretenen Gruppen 
anwesend ist. 

(18) In den Angelegenheiten des Schulgemeinschaftsausschusses obliegt die Vertretung des 
Schulleiters bei dessen Verhinderung dem Leiterstellvertreter (§ 56 Abs. 6) oder einem vom 
Schulleiter namhaft gemachten Lehrer und die Vertretung des Schulsprechers seinem 
Stellvertreter. Bei Verhinderung eines sonstigen Mitgliedes des Schulgemeinschaftsausschusses 
hat das verhinderte Mitglied aus den Stellvertretern der betreffenden Gruppe seinen Vertreter zu 
bestellen; sofern das verhinderte Mitglied seinen Stellvertreter nicht bestimmen kann, hat das 
älteste nicht verhinderte Mitglied der betreffenden Gruppe den Vertreter für das verhinderte 
Mitglied zu bestimmen. Ein Mitglied, das im Sinne des § 7 AVG befangen ist, gilt als verhindert. 

(19) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung die näheren Bestimmungen über die 
Durchführung der Wahl der Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses zu erlassen.  
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Kopiervorlage! 

 

KLASSENFORUM   -   Anwesenheitsliste 

 

Klasse:     ..................................................... 

 

Schule:    .....................................................     

 

Datum:    .....................................................  von:  .............  bis:  ................ 

 
X = Erziehungsberechtigte/r, die/der das Stimmrecht in Anspruch nimmt! 

 

Schülername 
Erziehungsberechtigte 

Name Unterschrift X 
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Kopiervorlage! 

 

KLASSENFORUM   -   Stimmzettel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimmzettel für die Wahl des/der  

Klassenelternvertreters/-in 

Name X 

  

  

  

  

  

  

Bitte 1 Kandidat/in ankreuzen! 

Stimmzettel für die Wahl des/der 

Klassenelternvertreters/-in 

Name X 

  

  

  

  

  

  

Bitte 1 Kandidat/in ankreuzen! 

Stimmzettel für die Wahl des/der 

Klassenelternvertreters/-in 

Name X 

  

  

  

  

  

  

Bitte 1 Kandidat/in ankreuzen! 

Stimmzettel für die Wahl des/der 

Klassenelternvertreters/-in 

Name X 

  

  

  

  

  

  

Bitte 1 Kandidat/in ankreuzen! 



 

Kopiervorlage ! 

 

KLASSENFORUM   -   Wahl - Niederschrift   
 

für die Wahl von Klassenelternvertreter/in und Stellvertreter/in  
 

Klasse: ..................................................... 

 

Schule: .....................................................     

 

Datum: .....................................................  von:  ..............  bis:  ................  

 

anwesende Erziehungsberechtigte:       (Zahl)  ..................... 

 

stimmberechtigte Erziehungsberechtigte:    (Zahl)  .....................  

 

Anwesenheitsliste liegt bei! 

 

Wahlvorschläge 

 

Klassenelternvertreter/in Klassenelternstellvertreter/in 

Name Anz. Stimmen Name Anz. Stimmen 

    

    

    

    

    

 

LOSENTSCHEID: 

 

Gewählte/r Klassenelternvertreter/in: ....................................................................... 

 

Gewählte/r Klassenelternstellvertreter/in: ................................................................. 
 

 

 

 

......................................... .......................................... .......................................... 

Wahlzeuge/in Wahlvorsitzende/r Wahlzeuge/in 
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Alfred Pfisterer  Christine Haslauer  Toni Polivka 

                          Schriftführer                       Vorsitzende     Stv. Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 

Team SALVE in der Personalvertretung der Pflichtschullehrer/innen - Zentralausschuss 
Nonnbergstiege 2/I, 5010 Salzburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


